
 

 

Transparenzregister 

Hier: Internet-Portal www.transparenzregister.de 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Ergänzung zu unserer Information zur Einrichtung des Transparenzregisters (Kammermit-

teilung 10/2017) möchten wir Sie darüber informieren, dass unter www.transparenzregister.de 

ein Portal eingerichtet wurde, über das das Transparenzregister zugänglich ist. Über dieses 

Portal sind nach Durchführung eines Registrierungsverfahrens Meldungen zum wirtschaftlich 

Berechtigten vorzunehmen, soweit dies erforderlich ist, weil sich die Stellung als wirtschaftlich 

Berechtigter nicht bereits aus anderen öffentlich zugänglichen Registern (z. B. dem Handels-

register) ergibt. Ein Abruf von Daten aus dem Transparenzregister ist allerdings erst ab dem 

27. Dezember 2017 möglich (vgl. Kammermitteilung 10/2017). 

Nähere Informationen zur Registrierung und zum Verfahren bezüglich der Meldung wirtschaft-

lich Berechtigter finden Sie in der Anlage. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

Stefan Ruppert 
Referatsleiter 
 
 
Anlage 
 
 
 
Verteiler: 
Präsidenten 
Steuerberaterkammern 

Abt. Recht und Berufsrecht 

Unser Zeichen: Ru/Gl 

Tel.: +49 30 240087-13 

Fax: +49 30 240087-99 

E-Mail: berufsrecht@bstbk.de 

31. August 2017 

Rundschreiben 204/2017 

An die 

Steuerberaterkammern 

______________________ 

http://www.transparenzregister.de/

